
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Badische Landesbibliothek und                                                                   

Badische Bibliotheksgesellschaft  

Pressereferat  

 

Karen Evers M.A. 

Erbprinzenstraße 15  

76133 Karlsruhe  

T +49 721 175-2250  

F +49 721 175-2333  

presse @ blb-karlsruhe.de  

 

Bücherfunde in der Lounge 11   

Der Streit um religiöse Bilder: 

Huldrych Zwingli (1484–1531) vs. Bischof Hugo von Hohenlandenberg (1457–1532) 

 
Zu einer neuen Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Bücherfunde in der Lounge“ lädt die Badische 

Landesbibliothek am Donnerstag, dem 11. Mai 2017, um 18.00 Uhr in das Wissenstor ein. Zu 

Gast ist an diesem Abend der Kunsthistoriker Dr. Holger Jacob-Friesen von der Staatlichen 

Kunsthalle Karlsruhe, der anlässlich des 500. Jubiläums der Reformation zwei Schriften aus eben 

jener Zeit vorstellt. 

 

Während des 15. Jahrhunderts nahm die Rolle religiöser Gemälde und Skulpturen in ganz Europa 

ständig zu – in Kirchen, aber auch im Rahmen der privaten Andacht. Die Reformatoren zu Beginn 

des 16. Jahrhunderts hingegen lehnten die Verehrung von Bildern ab, einige bestritten sogar die 

Legitimität religiöser Darstellungen überhaupt. In der Folge kam es an vielen Orten zu gewaltsa-

men Bilderstürmen, bei denen Kunst- und Bildwerke mit christlichen Darstellungen aus Kirchen 

entfernt und zerstört wurden.  

 

Zu den Wortführern der Bilderkritiker gehörte der Schweizer Theologe Huldrych Zwingli aus 

Zürich. Ihm stand der bilderfreundliche Konstanzer Bischof Hugo von Hohenlandenberg gegen-

über. In zwei Drucken aus dem Jahr 1524, die sich im Besitz der Badischen Landesbibliothek 

befinden, sind die jeweiligen Argumente der zwei Kontrahenten pro und contra klar dargelegt. 

Ihnen gilt am Veranstaltungsabend das Augenmerk des Referenten. 

 

Lounge im Wissenstor der Badischen Landesbibliothek 

Erbprinzenstraße 15, 76133 Karlsruhe 

Eintritt 3,00 EUR inkl. Getränk, kostenfrei für Mitglieder der Badischen Bibliotheksgesellschaft 
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